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Die Werkſtoffe für die Arbeit des laufenden Tags

werden Morgens abgegeben .
Ueber die Verrechnung der Werkſtoffe , die Ver⸗

werthung der Arbeiten oder deren weitere Ablieferung

erfolgt eine beſondere Inſtruction .

V. Hausſtrafen .

§. 27 .

Vergehen gegen die Hausordnung oder die Dis⸗

ziplinarvorſchriften werden von Disziplinarſtrafen ge⸗

troffen.

§. 28 .

Als ſolche Disziplinarſtrafen kommen in Anwen⸗

dung , und zwar einzeln oder in Verbindung :

1) Entziehung oder Beſchränkung der nach der

Hausordnung den Gefangenen zukommenden

Vergünſtigungen ;
2) Dunkelarreſt ;

3) Hungerkoſt oder Beſchränkung in der Koſt ;

J ) Entziehung der Betten .

§. 29 .

Die Vorſchriften der GS. 58 —61 des Strafge -

ſetzes finden auf die Disziplinarſtrafen keine An⸗

wendung .
Die wiederholte Anwendung des Dunkelarreſtes

oder der Hungerkoſt nach Erſtehung des höchſten

Maßes derſelben kann jedoch ( §. 69 des Strafgeſ .
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erſt nach Ablauf eines Zwiſchenraumes von wenig⸗

ſtens vier Tagen eintreten .

F. 30 .

Der Aufſeher darf keine Strafe erkennen , wohl

aber bei Verletzung von Disziplinarvorſchriften den

Gefangenen nach Befinden von der Arbeit ſogleich
in eine Einzelnzelle abführen .

Hierauf hat er ungeſäumt dem Vorſtand ſchrift⸗

liche oder mündliche Anzeige zu machen . Der Vor⸗

ſtand ſpricht nach gepflogener Unterſuchung die Strafe

ſelbſt aus .

§. 34 .

Gegen die in Disziplinarſachen erlaſſenen Erkennt⸗

niſſe findet ein Rekurs an die Kreisregierung ſtatt ,

welcher innerhalb 3 Tagen anzuzeigen und auszu⸗

führen iſt . Der Strafvollzug wird dadurch nicht

aufgehalten .

§. 32 .

Der Vorſtand übt die Dienſtgewalt über die Auf⸗

ſeher beziehungsweiſe Gehülfen aus , weist ihnen ihre

Dienſtverrichtungen an , und überwacht ihre Dienſt⸗

führung ſowohl , als ihr Betragen in - und außerhalb
der Anſtalt .

:̀ §. 33 .

Er kann Verweis , Geldſtrafen bis zu 5 fl. oder

Arreſtſtrafen bis zu 3 Tagen erkennen . Größere
Geldſtrafen bis zu 15 fl., einſtweilige Dienſtenthebung

bis zu vier Wochen , mit Sperrung des hälftigen



Dienſtgehaltes und bei proviſoriſch Angeſtellten die

Dienſtaufkündigung mit vierwöchentlicher Friſt ſpricht
die Kreisregierung aus .

Die Dienſtentlaſſung bei definitiv Angeſtellten
wird von dem Miniſterium des Innern erkannt .

VI . Entlaſſung der Gefangenen .

§. 34 .

Der Vorſtand iſt dafür verantwortlich , daß kein

Gefangener länger als die urtheilsmäßige Zeit in der

Anſtalt zurückgehalten wird .

Den Tag vor der Entlaſſung iſt Jeder von ihm

noch einmal zur Führung eines fleißigen und ſittlichen
Lebenswandels zu ermahnen .

Karlsruhe , den 13 . Auguſt 1852 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .

In Abweſenheit des Präſidenten :

Weizel .

vdt . Turban .
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